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Zur Nachverfolgung 

Erledigt Gehört zum Bescheid des 
Regierungspräsidiums Kassel 
vom 03.04.2023
Gz,: 34/HEF 76 d  40-11-314-67/305

09289 .

Sehr geehrter Herr Mägerlein,

bezugnehmend auf Ihren Gesprächsvermerk vom 22.11.2021 und das Telefonat vom 25.05.2022  übersenden 

wir Ihnen im Anhang die folgenden Unterlagen:

Geotechnische Stellungnahme Nr. IK2035/02  vom 15.08.2022; hier: Sachverständige Bewertung der 

zu erwartenden, vorhabenbedingten zusätzlichen Verformungen am Haldenrand der Bestandshalde 

infolge Beschüttung der Haldenerweiteruhg Phase 2  - hier: Bewertung der Stationen +1.100 bis +900  

Plan zur Gestaltung der südlichen Vorhabensgrenze der Phase 2  mit Abschluss von deren 

hydraulischer Trennung unter Berücksichtigung des 45 m Rändabstandes im Fall der 

Nichtgenehmigung der Phase 3

Die Unterlagen werden Ihnen in Kürze auch in analoger Form zur Verfügung übersandt.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Glückauf

Dr.'agr. Beate Böhme 
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Geotechnische Stellungnahme Nr. IK2035/02 
zur Besprechung am 22.11.2021 und dem zugehörigen Gesprächsvermerk vom 22.11.2021 

 

hier:  Sachverständige Bewertung der zu erwartenden, vorhabenbedingten zusätzlichen Verfor-

mungen am Haldenrand der Bestandshalde infolge Beschüttung der Haldenerweiterung 

Phase 2 3 hier: Bewertung der Stationen +1.100 bis +900 

 

 

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH (K+S) Werk Werra, betreibt am Standort Hattorf mit 

Sitz in Philippsthal einen untertägigen Kalibergbau. Nach der Gewinnung und Förderung wird das 

Rohsalz aufbereitet und der überwiegend in der elektrostatischen Aufbereitung (ESTA) entste-

hende, im Wesentlichen aus Steinsalz bestehende Rückstand auf der unmittelbar an das Fabrikge-

lände anschließenden Halde abgelagert. 

 

Mit dem Rahmenbetriebsplan zur Erweiterung der Rückstandshalde des Werkes Werra in der Fas-

sung vom 08.2021 beantragte die K+S die Erweiterung der bestehenden Rückstandshalde Hattorf 

in der Phase 2. Anlage des eingereichten Rahmenbetriebsplans RBP HA-04/09, DVS 3002013 war 

im Band 3.18.1 E2, Anlage A6 unser Gutachten Nr. IK2035/01 vom 31.05.2021. 

 

In der Besprechung vom 22.112021 sowie mit dem zugehörigen Gesprächsvermerk vom 

22.11.2021 (Az.: 76 d 40-11-314-67/) zum bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens nahm das 

Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) zu den von K+S eingereichten Antragsunterlagen Stel-

lung. 

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
Werk Werra ·  Standort Hattorf 
Herr Dipl.-Ing. Christian Artschwager 
Postfach 11 63 
36267 Philippsthal (Werra) 
 
 
 
vorab per E-Mail: christian.artschwager@k-plus-s.com 

http://www.katzenbach-ingenieure.de/
mailto:sekretariat@katzenbach-ingenieure.de
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In der gegenständlichen Stellungnahme Nr. IK2035/02 wird auf die folgende Anmerkung des o.g. 

Schreibens des RP Kassel Bezug genommen (Zitat): 

 

>Nach Einschätzung des RP Kassel bedarf es im Nahbereich südlich von der Station +1.000 

bis +950 zu den zu erwartenden vorhabenbedingten zusätzlichen Verformungen am Halden-

rand der Bestandshalde einer gutachterlichen Betrachtung von IK (Anmerkung: Ingenieur-

sozietät Professor Dr.-Ing. Katzenbach GmbH). Da ein dreidimensionales Modell hierfür 

nicht zu Verfügung steht, soll IK zunächst eine Abschätzung durchführen. 

 

Von Seiten der Antragstellerin sind zu dieser Fragestellung die Bewegungsdaten im Bereich 

um die Station +1.100 vor und während der Beschüttung der Phase 1 auszuwerten. Dabei ist 

der Schüttfortschritt zeitlich darzustellen.< 

 

Bezugnehmend auf die o.g. Anmerkung ist folgendes auszuführen: 

 

Die K+S hat die Messdaten des umfangreichen Monitoringprogramms im Bereich der Stationen 

+1.000 bis +1.100 aufbereitet und grafisch dargestellt. Der Bereich um die Stationen +1.000 bis 

+1.100 ist der Bereich, in dem die Haldenerweiterung Phase 1 an die Bestandshalde anschließt 

bzw. herangeschüttet wird. Die Beschüttung des Zwickelbereichs zwischen Haldenerweiterung 

Phase 1 und Bestandshalde erfolgte zwischen September 2020 und Juli 2022. Die Höhe der unteren 

Schüttscheibe der Haldenerweiterung beträgt derzeit rd. 60 m über Geländeoberfläche (GOF). Die 

Endhöhe ist mit rd. 100 m geplant. 

 

Der Bereich wird sowohl mittels Permanentmessstation PMS 34.2 als auch mit regelmäßigen Scan-

nermessungen messtechnisch überwacht. Die PMS 34.2 liegt rd. 10 m vor dem Böschungsfuß. Die 

Scannermessungen an den Stationen +1.000 bis +1.100 (Bild 1) werden an der Salzwasserrinne rd. 

2 m bis 3 m vor dem Haldenfuß ausgewertet. Die Auswertung erfolgt in 25 m-Abständen. 

 

Darüber hinaus wird in der gegenständlichen Stellungnahme Nr. IK2035/02 der sich südlich an-

schließende Bereich bis ca. Station +900 betrachtet. Bei Nicht-Genehmigung der Phase 3 wäre die 

geplante hydraulische Trennung zwischen Haldenerweiterung Phase 2 und bestehender Rück-

standshalde im Zwickelbereich mit Rückstandssalz zu überschütten. Der Randabstand der hydrau-

lischen Trennung hat gemäß unserer Stellungnahme Nr. IK1754/01 vom 27.04.2018 mindestens 

45 m zu betragen, so dass der geplante südliche Rand der Haldenerweiterung Phase 2 an Station 

+1.000 für diesen Fall bis mindestens Station +955 überschüttet werden müsste. 

 

Der davon betroffene Bereich wird sowohl mittels Permanentmessstation PMS 32 (ca. Station 

+900) als auch mit regelmäßigen Scannermessungen messtechnisch überwacht. Die PMS 32 liegt 

rd. 10 m vor dem Böschungsfuß. Die Scannermessungen an den Stationen +1.000 bis +900 (Bild 1) 
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werden an der Salzwasserrinne rd. 2 m bis 3 m vor dem Haldenfuß ausgewertet. Die Auswertung 

erfolgt in 25 m-Abständen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Ausschnitt Lageplan mit Anschüttungsbereich der Haldenerweiterung Phase 2 an die 

Bestandshalde (Station +1.100 bis +1.000/+955); aus Quartalsbericht I/2022 
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In Bild 2 und 3 sind die Ergebnisse der messtechnischen Überwachung an den Permanentmesssta-

tionen PMS 34.2 und PMS 32 dargestellt. Zusätzlich ist der Zeitraum der Beschüttung des Zwi-

ckelbereichs der Phase 1 von September 2020 bis Juli 2022 eingetragen. 

 

 

 

 
 

Bild 2: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate) an der Station 

+1.000; aus Quartalsbericht I/2022 3 Permanentmessstation PMS 34.2 

 

 

 

 
 

Bild 3: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate) an der Station 

+900; aus Quartalsbericht I/2022 3 Permanentmessstation PMS 32 

Beschüttungszeitraum 
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Horizontale Gesamt- 

verschiebung [cm] 

Horizontale Verschiebungs- 

geschwindigkeit [cm/a] 



INGENIEURSOZIETÄT PROF. DR.-ING. KATZENBACH GMBH ÷ FRANKFURT ÷ DARMSTADT ÷ WEINHEIM ÷ BENSHEIM ÷ KIEW 

IK2035 15.08.2022 5 

   

 

Die im Beschüttungszeitraum (Bild 2) der Phase 1 (Zwickelbereich) gemessenen horizontalen Ver-

schiebungsgeschwindigkeiten an der Permanentmessstation PMS 34.2 zeigen einen konstanten bis 

degressiven Verlauf. Die maximalen horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten betragen im 

Zeitraum der Zwickelverfüllung f 5 cm/a (100-Tage-Rate). Eine Beeinflussung der Messwerte in-

folge Beschüttung ist nicht zu erkennen. 

 

Die im Beschüttungszeitraum (Bild 3) der Phase 1 (Zwickelbereich) gemessenen horizontalen Ver-

schiebungsgeschwindigkeiten an der Permanentmessstation PMS 32 zeigen einen konstanten bis 

degressiven Verlauf. Die maximalen horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten betragen im 

Zeitraum der Zwickelverfüllung ebenfalls f 3 cm/a (100-Tage-Rate). Eine Beeinflussung der Mess-

werte infolge Beschüttung ist nicht zu erkennen. 

 

In den Bildern 4 bis 12 sind die Ergebnisse der Scannermessungen (Salzwasserrinne) der Stationen 

+1.100 bis +900 in 25 m-Abständen dargestellt. Auf der Primärachse (linken y-Achse) sind die 

Verschiebungsraten aufgetragen. Dabei wird zwischen 2-Monats-Rate, 6-Monats-Rate und Jahres-

rate unterschieden. Auf der Sekundärachse (rechte y-Achse) ist die Gesamtverschiebung in cm so-

wie die Entwicklung der Höhe der Zwickelverfüllung in [m] aufgetragen. Zusätzlich ist der Zeit-

raum der Beschüttung des Zwickelbereichs der Phase 1 von September 2020 bis Juli 2022 einge-

tragen. 

 

 

 
 

Bild 4: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +1.100 - Laserscanning 

Beschüttungszeitraum 
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Bild 5: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +1.075 3 Laserscanning 

 

 

 
 

Bild 6: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +1.050 - Laserscanning 

 

Beschüttungszeitraum 

Beschüttungszeitraum 
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Bild 7: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +1.025 3 Laserscanning 

 

 

 
 

Bild 8: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +1.000 - Laserscanning 

 

Beschüttungszeitraum 

Beschüttungszeitraum 
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Bild 9: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +975- Laserscanning 

 

 

 
 

Bild 10: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +950 - Laserscanning 

 

Beschüttungszeitraum 

Beschüttungszeitraum 
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Bild 11: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +925- Laserscanning 

 

 

 
 

Bild 12: Horizontale Verschiebung und Verschiebungsgeschwindigkeit (Rate)  

an der Station +900 3 Laserscanning 

 

Beschüttungszeitraum 

Beschüttungszeitraum 
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Die im Beschüttungszeitraum der Phase 1 (Zwickelbereich) gemessenen horizontalen Verschie-

bungsgeschwindigkeiten an der Salzwasserrinne der Stationen +1.100 bis +900 (Bilder 4 bis 12, 

Laserscanning) ergeben einen uneinheitlichen Verlauf (Jahresrate). Die horizontalen Verschie-

bungsgeschwindigkeiten zeigen im Mittel eine konstante Tendenz. 

 

An der Station +1.000 ist von März 2021 bis Juni 2021 kurzzeitig eine Zunahme der horizontalen 

Verschiebungsgeschwindigkeiten (Jahresrate) zu beobachten. Von September 2021 bis zum Ende 

des Betrachtungszeitraums (Mai 2022) nahmen die horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten 

wieder ab und haben aktuell einen konstanten Verlauf. An allen Stationen stellte sich spätestens ab 

Mitte des Beschüttungszeitraums ein konstanter bis degressiver Verlauf der horizontalen Verschie-

bungsgeschwindigkeiten ein.  

 

An der Station +900 zeichnet sich von März 2021 bis November 2021 eine zunehmende Tendenz 

der horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten (Jahresrate) ab. In der 2-Monats-Rate, die un-

mittelbarer die Verschiebungen bzw. Verschiebungsgeschwindigkeiten abbildet, zeichnet sich seit 

Juli 2021 ein degressiver Verlauf ab. Auch in der 6-Monats-Rate bildet sich seit der letzten Mes-

sung bereits ein konstanter Verlauf der horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten ab.  

 

Die an der Station +900 gemessene Zunahme der horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten 

(Jahresrate) ist nicht auf die Beschüttung der Haldenerweiterung Phase 1 zurückzuführen, da sich 

dieses Phänomen an allen anderen, näher an der Haldenerweiterung liegenden Scannermessungen 

nicht zeigt. Die aktuell gemessenen Verschiebungsgeschwindigkeiten an der Station +900 sind lo-

kal begrenzt. An der südlich davon liegenden Station +875 und an der nördlich davon liegenden 

Station +925 zeigen sich seit September 2020 bzw. Mai 2020 degressive Verläufe der Verschie-

bungsgeschwindigkeiten. 

 

Die während der Beschüttung der Haldenerweiterung Phase 1 gemessenen Verschiebungen und 

Verschiebungsgeschwindigkeiten liegen im Schwankungsbereich der bisher gemessenen Verschie-

bungen und Verschiebungsgeschwindigkeiten. 
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Anhand des umfangreichen Verformungsmonitorings im Bereich der Bestandshalde und der 

Haldenerweiterung lassen sich aktuell keinerlei Einflüsse der Haldenerweiterung, d.h. durch die 

Beschüttung der unteren Schüttscheibe Phase 1, auf das Haldenvorland der bestehenden Rück-

standshalde ableiten. Im Zwickelbereich zwischen Haldenerweiterung Phase 1 und Bestandshalde 

(Station +1.000 bis +1.100) wurden während der Beschüttung der unteren Schüttscheibe keine grö-

ßeren Verschiebungen oder Verschiebungsgeschwindigkeiten gemessen. Dies gilt sowohl für den 

Bereich mit einem Abstand zum bestehenden Haldenfuß von g 10 m (PMS 34.2) als auch für den 

haldenfußnahen Bereich mit einem Abstand zum Haldenfuß von < 10 m (Scannermessungen). Die 

horizontalen Verschiebungsgeschwindigkeiten in diesem Bereich betragen aktuell zwischen  

0,22 m/a (Scannermessung Station +1.000) und 0,45 m/a (Scannermessung Station +1.025) und 

zeigen einen konstanten bis leicht abnehmenden Verlauf. 

 

Auf der Basis dieser Ergebnisse lassen sich erste Abschätzungen zum Einfluss der Haldenerweite-

rung der Phase 2 auf das Haldenvorland der Bestandshalde (Station +900 bis +1.000) ableiten.  

 

Die mit der Haldenerweiterung Phase 2 geplante Anschüttung an die Station +1.000 umfasst die 

untere Schüttscheibe der Haldenerweiterung mit einer maximalen Höhe von 100 m; dies entspricht 

auch der Haldenerweiterung Phase 1. Geometrisch ist der Anschlussbereich der Phase 2 an die 

Bestandshalde ebenfalls vergleichbar mit der Phase 1. Die aus der Beschüttung der Haldenerwei-

terung der Phase 2 zu erwartenden Einflüsse auf die Verschiebungen und Verschiebungsgeschwin-

digkeiten im Haldenvorland entsprechen den Einflüssen aus der Phase 1.  

 
Sachverständigenseits wird daher festgestellt, dass aus der Beschüttung der Phase 2 ähnliche, d.h.  

keine bis geringfügige Einflüsse auf die Verschiebungen und Verschiebungsgeschwindigkeiten im 

Bereich des Haldenvorlands der Bestandshalde zu erwarten sind. Dies gilt sowohl für den Bereich 

in einem Abstand von > 10 m zum Haldenfuß als auch für den haldenfußnahen Bereich mit einem 

Abstand zum Haldenfuß von < 10 m. 

 

Für den Fall, dass die beantragte Haldenerweiterung Phase 3 nicht genehmigt wird, wird ein Über-

schüttung der hydraulischen Trennung der Phase 2 mit Rückstandssalz erforderlich. Die Überschüt-

tung mit Rückstandssalz erfordert eine Dicke von 45 m. Damit wird die Haldenerweiterung Phase 

2 bis an die Station ca. +950 geschüttet. Der Einfluss der Beschüttung bis Station +950 auf die 

bestehende Halde und das direkte Haldenvorland ist ebenfalls sachverständigenseits zu bewerten. 

 
Sachverständigenseits wird daher festgestellt, dass aus der möglichen Überschüttung der hydrauli-

schen Trennung und die daraus resultierende Beschüttung der Haldenerweiterung Phase 2 bis ca. 

Station +950 ähnliche, d.h. keine bis geringfügige Einflüsse auf die Verschiebungen und Verschie-

bungsgeschwindigkeiten im Bereich des Haldenvorlands der Bestandshalde zu erwarten sind. Lo-

kal, d.h. im Bereich der Station +900 mit einem Abstand zum Haldenfuß von < 10 m kann ein 
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